
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hinweise zur Beantragung von Briefwahlunterlagen 

 
 

 
Sehr geehrte Wählerinnen, sehr geehrte Wähler, 
 
wenn Sie Gebrauch von der Briefwahl machen möchten, 
kann die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte hierzu 
wie folgt genutzt werden: 
 
1. Rückseite der Wahlbenachrichtigungs-  

     karte ausfüllen 

 
           und im 1. Unterschriftsfeld  

 
          eigenhändig unterschreiben. 
 
2. Im 2. Unterschriftsfeld  

 
           ist nur im Falle der Bevollmächtigung 
           zusätzlich zu unterschreiben.  

 
 
3. Soll eine Person bevollmächtigt werden, 

    ist zusätzlich 
 
           im 3. Unterschriftsfeld  

 
           die Unterschrift durch die bevollmächtigte Person    

zu leisten. 
 

Weitere Möglichkeiten der Beantragung: 

 
        a.  mündlich (persönliche Vorsprache), 
        b. Schriftform (auch ohne Vordruck), 
        c. Telegramm, 
        d. Fernschreiben, 
        e. Telefax, 
        f.  E-Mail, 
        g. sonstige dokumentierbare elektronische  
            Übermittlung. 
 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 

 
Namborn, den 16. August 2021 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Sascha Hilpüsch 
(Bürgermeister) 
 

 

 

 


